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Investoreninformation 

 

 

Die HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA") ist Emittentin verschiedener Schuldverschrei-
bungen, die von HETA in den meisten Fällen unter ihrem früheren Firmenwortlaut HYPO 
ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ausgegeben wurden. 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") hat mit Mandatsbescheid vom 
1.3.2015, GZ FMA-A001-ABB/2015, bestätigt durch den Vorstellungsbescheid vom 
10.4.2016, angeordnet, dass HETA nach dem österreichischen Bundesgesetz über die Sa-
nierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) abzuwickeln ist. Mit Mandatsbescheid vom 
10.4.2016, GZ FMA-AW00001/0044-AWV/2016, geändert durch den Vorstellungsbescheid 
vom 2.5.2017, hat die FMA unter anderem die berücksichtigungsfähigen, nicht nachrangi-
gen Verbindlichkeiten der HETA auf einen Betrag in Höhe von 64,40 % herabgesetzt. Mit 
Mandatsbescheid vom 26.03.2019, GZ FMA-AW00001/0004-AWV/2019, abgeändert durch 
den Vorstellungsbescheid vom 13.09.2019, hat die FMA den Vorstellungsbescheid II inso-
fern abgeändert, als die berücksichtigungsfähigen, nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 
der HETA auf einen Betrag in Höhe von 86,32 % aufgewertet wurden. Die Fälligkeit der 
herabgesetzten Verbindlichkeiten bei HETA wurde bis zur Auflösung der HETA, jedoch bis 
spätestens 31.12.2023 aufgeschoben. Gemäß den Bescheiden der FMA besteht die Mög-
lichkeit einer vorzeitigen teilweisen Verteilung von Vermögen von HETA. 

HETA hat per 20. Juli 2017 eine erste Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, 
nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 69 % auf den herabge-
setzten Nennbetrag von 64,40 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 2.5.2017) (die "Zwi-
schenverteilung 2017") vorgenommen. 

HETA hat per 4. Juli 2018 eine zweite Zwischenverteilung auf berücksichtigungsfähige, 
nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 29 % auf den herabge-
setzten Nennbetrag von 64,40 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 2.5.2017) (die "Zwi-
schenverteilung 2018") vorgenommen. 

HETA hat per 18. Dezember 2019 eine dritte Zwischenverteilung auf berücksichtigungs-
fähige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten der HETA mit einer Quote von 19 % auf den 
herabgesetzten Nennbetrag von 86,32 % (gemäß Vorstellungsbescheid vom 13.9.2019) 
(die „Zwischenverteilung 2019“) vorgenommen. 

Alle drei Zwischenverteilungen stellen jeweils eine teilweise Tilgung (einschließlich anteili-
ger bis 28.2.2015 aufgelaufener Zinsen) dar. Die entsprechenden Eckdaten zu ausgewähl-
ten Schuldverschreibungen sind der detaillierten Übersichtstabelle im Anhang zu entneh-
men. 

Klagenfurt/Wörthersee, am 23.12.2019 
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